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Wiedervorlage:

BV/HBA/304/2020
öffentlich

14.10.2020

Gestaltung der Titelseite des Mitteilungsblattes des Amtes Carbäk (Zu-
lassung von Werbung)
Leitung Haupt- und Bürgeramt 

TOP:         _________________

Beratungsfolge:
N 27.10.2020 Haupt- und Finanzausschuss
Ö 19.11.2020 Amtsausschuss

Beratungsergebnis des Ausschusses:

 der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu          der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag ab

Sachverhalt/Problemstellung:

Das Mitteilungsblatt des Amtes Carbäk erscheint i.d.R. monatlich im Verlag Linus Wittich Medien KG, 
Sietow und wird an alle Haushalte verteilt bzw. kann über die Amtshomepage eingesehen werden.

Für die Ausgaben ab September 2020 bis zum Jahresende hat der Verlag angefragt, ob eine Werbe-
anzeige eines im Amtsgebiet ansässigen Unternehmens am unteren Rand der Titelseite (max. 5cm 
Höhe) platziert werden darf.

Durch diese prominente Anzeigenplatzierung kann der Verlag im Anzeigenverkauf einen höheren 
Erlös generieren, um so coronabedingte Mindereinnahmen zu kompensieren.
Das Amt Carbäk erhält dadurch keine finanziellen Vorteile.

Die Amtsvorsteherin stimmte dem Vorhaben zu.

Es wurde angefragt, ob auch für die Ausgaben im Jahr 2021 eine Anzeigenplatzierung in dieser Form 
erfolgen darf. Darüber soll nun der Amtsausschuss entscheiden.

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Zustimmung zunächst auf das Jahr 2021 zu be-
fristen. Weiterhin sollen nur Unternehmen berücksichtigt werden, die im Amtsgebiet ansässig sind.

Finanzielle Auswirkungen:
.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:
.
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Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 19.11.2020, der Platzierung 
einer Werbeanzeige auf der Titelseite des Mitteilungsblattes unter folgenden Bedingungen zuzustim-
men:

1. Die Zustimmung gilt vorerst nur für alle Ausgaben im Jahr 2021.
2. Die Höhe der Anzeige darf max. 5cm betragen.
3. Es dürfen nur Anzeigen von Unternehmen erscheinen, die im Amt Carbäk ihren Sitz haben.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:
.

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk 

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.
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